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Nr. 15 Dingolfing, 28. Juni 2006 

 
 
Vollzug des Immissionsschutzrechts; 
Errichtung und Betrieb einer Anlage zur biologischen Behandlung von nicht besonders 
überwachungsbedürftigen Abfällen einschließlich einer Verbrennungsmotoranlage zur 
Erzeugung von Strom für den Einsatz von Biogas auf dem Grundstück Fl. Nr. 751 der 
Gemarkung Adldorf 
hier: Bekanntgabe nach § 3 a Satz 2 Halbsatz 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
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Nr. 15 Dingolfing, 28. Juni 2006 

 
 
42-170/3/2-318 
 
 
Vollzug des Immissionsschutzrechts; 
Errichtung und Betrieb einer Anlage zur biologischen Behandlung von nicht besonders 
überwachungsbedürftigen Abfällen einschließlich einer Verbrennungsmotoranlage zur Erzeugung von 
Strom für den Einsatz von Biogas auf dem Grundstück Fl. Nr. 751 der Gemarkung Adldorf 
hier: Bekanntgabe nach § 3 a Satz 2 Halbsatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 
 
 
 
 
Die Heißenhuber Energie KG hat die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 4 Abs. 1 i. 
V. m. § 19 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur biologischen Behandlung von 
nicht besonders überwachungsbedürftigen Abfällen einschließlich einer Verbrennungsmotoranlage zur 
Erzeugung von Strom für den Einsatz von Biogas (Biogasanlage) auf dem Grundstück Fl. Nr. 751 der 
Gemarkung Adldorf beantragt. 
 
Gemäß § 3 a Satz 1, § 3 c UVPG sowie Nr. 1.3.2 und 8.4.2 der Anlage 1 zum UVPG ist im Rahmen 
einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles festzustellen, ob auf Grund besonderer örtlicher 
Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind und deshalb die Verpflichtung zur Durchführung 
einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG besteht. 
 
Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keiner förmlichen Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist. 
Die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem materiellen Umweltrecht wird unbeschadet dessen im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens – ohne die zusätzlichen, im Wesentlichen verfahrensrecht-
lichen Anforderungen des UVPG – überprüft. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3 a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG bekannt gegeben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar ist. 
 
 
 
Dingolfing, 18.06.2006 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 
 

-------------- 
 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Heinrich Trapp 
Landrat 

 
 
 


